
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
am 18. November 2021 hat der Deutsche Bundestag die Änderung des Infektionsschutzgesetzes und 
weiterer Gesetze beschlossen. Der Bundesrat hat am 19.11.2021 zugestimmt. Mit den Neuregelungen 
sind arbeitsrechtliche und arbeitsschutzrechtliche Regelungen sowie Unterstützungsleistungen vorge-
sehen. Das Bundesarbeitsministerium hat bereits einen FAQ-Katalog zum Gesetz veröffentlicht.
 
Wir informieren Sie, sobald weitere Konkretisierungen im Rahmen der Corona-Maßnahmen feststehen.
 
Gerne unterstützen wir Sie unter der Nummer 02771 842-1111 mit unserer Corona-Hotline und mit In-
formationen unter https://www.ihk-lahndill.de/servicemarken/coronavirus-infos.
Die Hotline erreichen Sie auch per E-Mail an soforthilfe@lahndill.ihk.de.
 
Ihr IHK-Team
 
Christian Bernhard, Claudia Wagner, Alexander Cunz, Amin Moawad, Armin Kuplent
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